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Versäumte Abrechnungsfrist:  
Zusätzliche „Verwaltungsgebühr“  
trotz schwerer Krankheit 
Rechtsanwalt Dr. Christoph Osmialowski, Karlsruhe
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Einleitung

Der an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmende Arzt ist zur 

rechtzeitigen Abrechnung seiner Leis-
tungen gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung verpflichtet. Dies ergibt 
sich auf der Grundlage von § 295 SGB V 
und den Bundesmantelverträgen letzt-
endlich aus den Honorarverteilungsver-
trägen sowie Abrechnungsrichtlinien 
der Kassenärztlichen Vereinigungen. 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
können Fristen für die Vorlage der ver-
tragsärztlichen Abrechnung eines Quar-
tals setzen und als materielle Aus-
schlussfristen ausgestalten1. „Materielle 
Ausschlussfrist“ bedeutet, dass nach 
Fristablauf der Arzt Ansprüche verliert. 
Dieser Fristendruck hat auch grundsätz-
lich im Interesse aller an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte seine Daseinsberechtigung, weil 
die Kassenärztliche Vereinigung regel-
mäßig erst dann ein Quartal abrechnen 
kann, wenn ihr alle Leistungsanforde-
rungen des Quartals vorliegen. Trotz-
dem muss die Gestaltung der Fristen ver-
hältnismäßig sein und Rücksicht auf die 
Belange der an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte neh-
men. Es muss insbesondere ausgeschlos-
sen sein, dass Softwarefehler und hie-
rauf beruhende Fristversäumnisse eine 
Existenzgefährdung der Praxis verursa-
chen2.

Zulässig sind auch Abzüge vom Ho-
norar, wenn der an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmende Arzt 
die Einreichungsfrist für die Abrech-
nungsunterlagen versäumt. Solche Ho-
norarkürzungen müssen jedoch in den 

jeweiligen Regelungen der KV vorgese-
hen sein3. Der an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmende Arzt läuft 
demnach je nach den Vorgaben der für 
ihn örtlich zuständigen KV Gefahr, we-
gen Fristversäumnissen bei der Abrech-
nung Ansprüche zu verlieren und/oder 
zusätzliche „Verwaltungsgebühren“ vom 
Honorar abgezogen zu bekommen. 

Wie ein jüngst rechtskräftig gewor-
denes Urteil des Sozialgerichts Marburg4 
zeigt, setzen die Kassenärztlichen Ver-
einigungen die Abgabefristen auch 
dann kompromisslos durch, wenn gra-
vierende Gründe wie eine Krebserkran-
kung den Arzt an der rechtzeitigen Ein-
reichung seiner Abrechnungsunterla-
gen gehindert haben:

Zum Sachverhalt

Vor dem Sozialgericht Marburg stritten 
die Beteiligten um die Festsetzung von 
Verwaltungskosten wegen verspäteter 
Einreichung der Abrechnungsunterla-
gen für das Quartal II/09 in Höhe von 
1.400,00 €.

Der zur vertragsärztlichen Versor-
gung zugelassene Arzt reichte die Ab-
rechnung für das Quartal II/09 am 
07.08.2009 bei der KV ein. Mit Bescheid 
vom 28.09.2009 setzte die KV die stritti-
gen Verwaltungsgebühren in Höhe von 
1.400,00 € fest. Zur Begründung führte 
sie aus, sie habe die Abrechnung erst am 
07.08.2009 erhalten, ohne dass eine Ge-
nehmigung für eine Fristverlängerung 
vorgelegen habe. Abgabe sei bekannter-
maßen der 10. des jeweiligen ersten 
Quartalmonats. Nach ihren Abrech-
nungsrichtlinien werde für jeden Tag 

der Fristüberschreitung ein Betrag in 
Höhe von 50,00 € zur Deckung der zu-
sätzlichen Verwaltungskosten erhoben. 
Bei einer Überschreitung von 28 Tagen 
betrage der Honorarabzug 1.400,00 €.

Hiergegen legte der Arzt Wider-
spruch ein. Er trug vor, die Verspätung 
beruhe nicht auf Fahrlässigkeit, sondern 
sei krankheitsbedingt. Er sei an Darm-
krebs erkrankt, was ihn sehr belaste. Am 
Ende des Quartals habe ihm die nötige 
Energie gefehlt, die Abrechnung zeitnah 
fertig zu stellen. Er bitte deshalb um eine 
Aufhebung des Bescheids im Rahmen ei-
ner Kulanzregelung.

Die KV wies den Widerspruch als un-
begründet zurück. Nach ihren Abrech-
nungsrichtlinien seien die Abrech-
nungsunterlagen vollständig und spä-
testens 10 Tage nach Ende des Abrech-
nungsquartals bei ihr einzureichen. Für 
jeden Tag der Verspätung erhebe sie 
50,00 € für die zusätzlichen Verwal-
tungskosten. Dieser Abzug werde jedoch 
auf maximal 2.500,00 € bzw. höchstens 
10 % des gesamten abgerechneten Net-
tohonorars begrenzt. 

Der Arzt habe einen Antrag auf 
Fristverlängerung nicht gestellt. 
Gerade für den Fall einer Erkran-
kung bestehe die Möglichkeit ei-
ner Fristverlängerung. Ein solcher 
kurzer schriftlicher Antrag wäre 
dem Arzt trotz der geschilderten 
Situation zumutbar gewesen. 

Die in den Abrechnungsrichtlinien 
vorgeschriebenen 50,00 € pro Tag der 
Fristüberschreitung deckten die Auf-
wendungen an zusätzlichem Personal- 
und Sachkosten ab, die über die regulär 
anfallenden Verwaltungskosten hinaus-
gingen und durch die Überschreitung 
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der Frist zur Einreichung der Abrech-
nungsunterlagen für das Quartal II/09 
entstanden seien. 

Bei Verspätung bestehe kein An-
spruch auf Bearbeitung im laufenden 
Abrechnungsverfahren. Würden die 
verspäteten Unterlagen ungeachtet des-
sen in der aktuellen Abrechnung bear-
beitet, entstehe ein vermehrter Verwal-
tungsaufwand, etwa weil in bereits ab-
laufende Computerprogramme einge-
griffen werden müsse oder weil Teile der 
Unterlagen manuell bearbeitet werden 
müssten. Es handele sich um eine Pau-
schale, da der Aufwand der durch die 
verspätete Einreichung entstandenen 
Verwaltungsarbeit von Fall zu Fall unter-
schiedlich sein könne. Die Pauschale 
bilde den durchschnittlichen Verwal-
tungsaufwand ab, der durch eine nach 
Fristablauf eingereichte Abrechnung 
entstehe. 

Ein Ausnahmefall liege z. B. 
vor, wenn dem Arzt kein Verschul-
den vorzuwerfen sei. Eine solche 
Situation, in der nicht einmal ein 
Antrag auf Fristverlängerung 
möglich sei, habe der Arzt nicht 
dargelegt. Ein solcher Antrag sei auch 
bei absehbarer Fristüberschreitung um 
nur wenige Tage notwendig.

Hiergegen hat der Arzt am 
16.04.2010 Klage erhoben. Zur Begrün-
dung trug er vor, er halte die Sanktionie-
rungsvorgaben der KV für unverhältnis-
mäßig. Die Fristüberschreitung einer 
kleinen Einzelpraxis in dem Ausmaß wie 
hier führe weder zu einer Verzögerung 
des Abrechnungsprozesses insgesamt 
und auch nicht zu einer Erhöhung der 
Verwaltungskosten, noch zu der Not-
wendigkeit einer nachträglichen Hono-
rierung. Zum damaligen Zeitpunkt seien 
im Bereich der Bezirksstelle zwischen 
5–10 % der Quartalsabrechnungen ver-
spätet eingereicht worden. Ohne Be-
gründung hätte eine Fristverlängerung 
von zwei oder drei Wochen beantragt 
werden können. Auch er habe in der 
Vergangenheit diese Möglichkeit ge-
nutzt und die Fristverlängerung erhal-
ten. Er habe auf „organisatorische Grün-
de“ verwiesen. In mehreren Quartalen 
habe er bei fristgerechter Abgabe der Ab-
rechnung den weiteren Verwaltungsvor-
gang beobachtet. In zwei Fällen habe 
sich herausgestellt, dass seine Abrech-
nung erst nach der zweiten Woche des 
Folgemonats bearbeitet worden sei. Vie-
le Kollegen hätten im streitbefangenen 

Quartal ohne Antrag auf Fristverlänge-
rung die Abrechnung verspätet einge-
reicht, viele bis zu einer Woche, und sei-
en dennoch nicht mit einem Strafgeld 
belegt worden. Viele hätten die Abrech-
nung noch später mit einem mehr oder 
weniger formal begründeten Antrag ein-
gereicht. Er sei als einziger mit einem 
Strafgeld unmittelbar ab dem 
11.07.2009 belegt worden. Hierin sehe 
er eine Ungleichbehandlung.

Die KV verwies daraufhin auf ihre 
Ausführungen im angefochtenen Wi-
derspruchsbescheid und trug ergänzend 
vor, mit der Höhe der Verwaltungskos-
ten habe sie ihren Beurteilungsspiel-
raum nicht überschritten. Sie habe eine 
autonome Satzungsbefugnis nach § 81 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB V. Die Regelung 
sei verhältnismäßig. Der Arzt sei nicht 
der einzige gewesen. Es habe allein wei-
tere 21 Widerspruchsverfahren gegeben. 
Bzgl. des Arztes sei ein weiteres Verfah-
ren für das Quartal IV/09 anhängig.

Aus den Gründen

Das Sozialgericht hält die Klage des Arz-
tes für unbegründet. Die Festsetzung der 
Verwaltungsgebühren sei rechtmäßig 
und war daher nicht aufzuheben: 

In den Abrechnungsrichtlinien der 
örtlich zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung würden die Einzelheiten der 
Abrechnung vertragsärztlicher Leistun-
gen geregelt. Nach den vorliegend maß-
geblichen Abrechnungsrichtlinien beste-
he für verspätet eingereichte Abrechnun-
gen kein Anspruch auf Bearbeitung in der 
laufenden Abrechnung. Werde die Ab-
rechnung quartalsversetzt bearbeitet, 
würden die Regelungen des ursprüng-
lichen Abrechnungsquartals angewandt. 
Für Abrechnungen, die ohne hinreichen-
de Begründung verspätet oder unvoll-
ständig eingereicht werden, würden zur 
Deckung der hiermit verbundenen zu-
sätzlichen Verwaltungskosten über den 
allgemeinen Verwaltungskostensatz hi-
naus, für jeden Tag der Fristüberschrei-
tung 50,00 € erhoben. Dieser Abzug wer-
de auf max. 2.500,00 € bzw. höchstens 
10% des gesamten abgerechneten Netto-
honorars begrenzt.

Nur wenn die Abrechnungen recht-
zeitig eingehen, sei gewährleistet, dass 
alle in einem bestimmten Quartal ange-
fallenen Leistungen auch tatsächlich in 
der Quartalsabrechnung erfasst werden. 

Gerade für die Durchführung der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung sei es von großer 
Bedeutung, dass die von den Vertrags-
ärzten erbrachten und abgerechneten 
Leistungen sämtlich im jeweiligen 
Quartal korrekt erfasst werden und 
nicht ein Teil der Leistungen aus tech-
nischen Gründen erst in den Folgequar-
talen verbucht werden kann. Erfordert 
mithin die Struktur der Honorarvertei-
lung eine rechtzeitige Vorlage der Quar-
talsabrechnung, so stelle dies grundsätz-
lich eine ausreichende Grundlage für die 
KV dar, Regelungen zu beschließen, die 
dazu dienen, eine Abrechnungsverzöge-
rung zu verhindern. Es sei rechtlich 
grundsätzlich zulässig, wenn die KV 
durch die Erhebung einer Säumnis-
gebühr auf die Vertragsärzte Druck aus-
übt, um eine pünktliche Einreichung 
der Abrechnungsunterlagen zu gewähr-
leisten. Abrechnungsregelungen könn-
ten auch in einer Satzung der KV gere-
gelt werden, soweit der Honorarvertei-
lungsvertrag wie hier keine abweichen-
de Regelung trifft.

Die Erhebung einer Abrechnungsge-
bühr in Höhe von 50,00 € für jeden ver-
späteten Tag sei auch nicht unverhält-
nismäßig. Die strittige Regelung sehe ei-
ne Höchstgrenze bei 10% des Nettoho-
norars vor, so dass eine übermäßige Be-
lastung in jedem Fall vermieden würde. 
Die Gebühr diene zum einen zur De-
ckung des erhöhten Verwaltungsauf-
wandes, der durch eine verspätete Ab-
rechnung entsteht. Die Beklagte sei da-
bei berechtigt, eine solche Gebühr zu 
pauschalieren. Es sei nicht ersichtlich, 
dass die Gebühr erhöht ist. Zum ande-
ren dürfe die Gebühr auch im Hinblick 
auf die Bedeutung einer möglichst zügi-
gen Honorarverteilung, die aufgrund 
verschiedener Budgetierungsmaßnah-
men auch voraussetzt, dass alle Leistun-
gen in einem Abrechnungsvorgang be-
rücksichtigt werden können, eine Sank-
tionierung verspäteter Abrechnungen 
treffen, um die Vertragsärzte zur Einhal-
tung der Abrechnungsfristen anzuhal-
ten. 

Im Übrigen habe der Arzt nicht dar-
gelegt, dass ihn ein Verschulden für die 
Verspätung nicht treffen würde. Er hätte 
daher ohne Weiteres die Festsetzung der 
Gebühr vermeiden können, wenn er 
sich an die Abrechnungsfristen gehalten 
hätte. Die vom Arzt geltend gemachte 
Ungleichbehandlung führe nicht zur 
Rechtswidrigkeit der Gebühr.
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Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Marburg 
zeigt, dass die KV von der Rechtspre-
chung dabei gestützt wird, bei der 
Durchsetzung ihrer Abgabefristen für 
die Abrechnungsunterlagen keine Ku-
lanz walten zu lassen.

Die Tatsache, dass das Urteil ledig-
lich mit einem Satz feststellt, dass der an 
Krebs erkrankte Arzt „ohne Weiteres die 
Festsetzung der Gebühr hätte vermei-
den können, wenn er sich an die Ab-
rechnungsfristen gehalten hätte“, zeigt, 
dass auch in Extremsituationen zu-
mindest die Beantragung einer 
Fristverlängerung für zumutbar 
gehalten wird. 

Hierbei ist unerheblich, ob die KV 
zuvor Verlängerungsanträge ohne Be-
gründung akzeptiert bzw. erst Wochen 
nach Abgabe der Abrechnung diese be-
arbeitet. Unerheblich ist auch, ob ande-
re Ärzte trotz verspäteter Abgabe der Ab-
rechnung keine Säumnisgebühr zu zah-
len hatten. Das Gericht stellt hierzu in 
trockener Kürze fest, die vom Arzt gel-
tend gemachte (und vom Gericht nicht 
infrage gestellte!) Ungleichbehand-

lung führt nicht zur Rechtswid-
rigkeit der Gebühr.

Mit diesem Urteil wird dem Forma-
lismus des Vertragsarztrechts Vorschub 
geleistet. Es zwingt jeden an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
den Arzt, auch in Extremsituationen die 
von der KV vorgegebenen Regelungen 
zur Abrechnung einzuhalten:
• Der Vertragsarzt muss sich in den Ho-

norarverteilungsverträgen und den 
Abrechnungsrichtlinien der örtlich 
zuständigen Kassenärztlichen Ver-
einigung darüber informieren, welche 
Form und Frist für die Abgabe der Ab-
rechnungsunterlagen einzuhalten 
sind.

• Sobald die Gefahr einer Fristversäu-
mung absehbar ist, sollte der Vertrags-
arzt einen begründeten Antrag auf 
Verlängerung der Frist zur Abgabe der 
Abrechnung stellen. 

• Sollte es unverschuldet zu einer Frist-
versäumung und infolgedessen zur 
Festsetzung einer zusätzlichen „Ver-
waltungsgebühr“ kommen, ist anhand 
der maßgeblichen Abrechnungs-
regelungen zu prüfen, ob die Festset-
zung dieser Gebühr rechtmäßig ist. 

Gegebenenfalls ist gegen den Festset-
zungsbescheid fristwahrend (in der Re-
gel einen Monat nach Zugang des Be-
scheides) Widerspruch einzulegen. 

Nach der voranstehend zitierten 
Rechtsprechung sind die Erfolgsaussich-
ten geringer geworden, erfolgreich gegen 
die Festsetzung einer zusätzlichen „Ver-
waltungsgebühr“ vorzugehen, wenn 
nicht auch in Extremsituationen zumin-
dest ein Fristverlängerungsantrag gestellt 
wurde. Der ohnehin bereits auf die Spitze 
getriebene Formalismus des Abrech-
nungssystems wird hierdurch weiter ge-
festigt. Trotzdem ist ein Rechtsbehelf (Wi-
derspruch, Klage) nicht aussichtslos, 
wenn der Arzt nachweisen kann, dass er 
unverschuldet auch an der Beauftragung 
eines Dritten mit der Stellung des Fristver-
längerungsantrages gehindert war.  
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